
Garantiebestimmungen Mammut Barryvox® 
 

 
 
Wichtige Anmerkungen 
 
 
Folgende zwei Defektarten sind von der 5-jährigen Garantie des Mammut Barryvox 
(siehe Benutzerhandbuch) ausgeschlossen und führen zu einer kostenpflichtigen 
Reparaturstufe 2 (Austauschgerät). Der Leistungsumfang und die Preise entnehmen 
sie bitte dem gültigen Reparaturauftrag (www.girsberger-elektronik.ch/Service). 
 
 
1. Ausgelaufene Batterien 
 
Verschiedene Batteriehersteller geben an, ihre Batterien seien auslaufsicher. 
Langjährige Erfahrungen zeigen aber, dass dies in den wenigsten Fällen stimmt.  
Vor allem wenn die Batterien stark entladen sind, ist die Gefahr des Auslaufens am 
grössten. Im Benutzerhandbuch wird speziell darauf hingewiesen, dass die Batterien 
bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes (z.B. im Frühjahr) herausgenommen 
werden sollen.  
Ausgelaufene Batteriesäure hat meist unreparierbare Schäden zur Folge.  Die 
Korrosion hat dann die Durchführungsstifte durch das Gehäuse erfasst und ist in das 
Innere des Gerätes eingedrungen. Das Resultat sind mangelhaft elektrischen Kontakt, 
Risse im Gehäuse oder sonstige Schäden. Da in diesen Fällen die Funktion 
tangiert ist, muss das Gerät ausgetauscht werden. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir diese Defekte nicht unter Garantie beheben können, denn auf die 
Qualität der verwendeten Batterien haben wir leider keinen Einfluss. Sie können aber 
versuchen, den Batteriehersteller für den Schaden haftbar zu machen. 
 
 
2. Mechanische Defekte von LCD-Display und Gehäuse 
 
Die gültige Euro-Norm ETS 300'718 für Lawinenverschütteten-Suchgeräte beinhaltet  
u.a. einen Falltest und eine Wasserdichtigkeitsprüfung. Unsere Barryvox Geräte 
erfüllen diese Anforderungen.  
Zudem wird mit jedem Gerät ein komfortables Tragsystem mitgeliefert. Darin ist das 
Mammut Barryvox optimal geschützt. Bei jeder Tragart wird ausserdem empfohlen, 
das Mammut Barryvox immer mit der Anzeige gegen den Körper zu tragen (siehe 
Benutzerhandbuch).     
Falls wir nun feststellen, dass bei einem Gerät das LCD-Display zerbrochen ist oder 
das Gehäuse Risse aufweist, so lässt dies auf unsachgemässe Behandlung 
schliessen, was in den Garantiebestimmungen ausdrücklich ausgeschlossen wird. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Defekte nicht unter Garantie 
beheben können.  
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